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Arbeitsmedizinische Vorsorge 
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BES C H ÄF T I GT E ,  D I E  BE I  I H R E R TÄT I G K E I T M UN D - N ASE - S C H UT Z O DE R FFP 2- M AS K E N T R AGE N M ÜS SE N

Das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder FFP2-Masken ist in bestimmten Situationen im 
beruflichen Kontext erforderlich. Das Tragen von Masken ist nur ein Teil eines umfassenden Schutzkonzeptes. Deshalb gilt 
weiterhin die „AHA+L“-Formel: Abstand halten, auf Hygiene achten, Alltagsmaske tragen und Lüften.

Nach der Corona-ArbSchV hat der Arbeitgeber medizinische 
Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder in der Anlage be-
zeichnete vergleichbare Atemschutzmasken zur Verfügung 
zu stellen, wenn
1. die Anforderungen an die Raumbelegung nach § 2  

(z. B. Mindestfläche von 10 Quadratmetern für jede im Raum 
befindliche Person) nicht eingehalten werden können, oder

2. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 
werden kann, oder

3. bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten 
Aerosolausstoß (z. B. bei schwerer körperlicher Arbeit oder 
lautem Sprechen) zu rechnen ist.

Die Beschäftigten haben die nach Satz 1 vom Arbeitgeber 
zur Verfügung zu stellenden Masken zu tragen.

T R AGE N VO N FFP 2- M AS K E N –  AN GE BOT SVO R SO RGE

Für all die Beschäftigten, die Tätigkeiten ausführen, die wegen 
der Infektionsgefährdung das Tragen von Atemschutzgeräten 
der Gruppe 1 (FFP2-Masken) länger als 30 Minuten pro Tag 
erfordern, hat der Arbeitgeber entsprechend der ArbMedVV 
in Verbindung mit der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel eine 
Vorsorge anzubieten.

 · Für den Arbeitgeber besteht damit die Pflicht, seinen 
Beschäftigten diese Vorsorge anzubieten.

 · Der Beschäftigte ist nicht verpflichtet, dieses Angebot 
anzunehmen.

Die Häufigkeit des Angebots richtet sich nach der Arbeits-
medizinischen Regel AMR 2.1. Die Erste Vorsorge ist vor 
Aufnahme der Tätigkeit durch den Arbeitgeber anzubieten. 
Das Angebot für die zweite Vorsorge hat zwölf Monate nach 
Aufnahme der Tätigkeit zu erfolgen, weitere Angebote erfolgen 
dann im Abstand von 36 Monaten.

I N H ALT DE R VO R SO RGE

Der zentrale Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge  
ist das betriebsärztliche Beratungsgespräch auf der Grund-
lage der Anamnese und Arbeitsanamnese. In diesem Gespräch 
wird der Beschäftigte hinsichtlich seiner evtl. bestehenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer möglichen 
gesundheitlichen Gefährdung im Kontext mit der Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen beraten. Des Weiteren können 
auch Hinweise zum Tragen der Masken gegeben werden 
(An- und Ablegen, richtiger Sitz, Masken tausch etc.).

T R AGE N VO N M E D IZ I N I SC H E N GES I C H T S M AS K E N – 

H I E R M UN D - N ASE - S C H UT Z –  W UN S C H VO R SO RGE

Auch wenn der MNS manchmal hinderlich erscheint, ist 
doch der Atemwiderstand nicht so groß wie beim Tragen 
einer FFP2-Maske. Damit resultiert für Arbeitgeber, die 
Mitarbeiter beschäftigen, die bei ihrer Tätigkeit MNS tragen 
müssen, keine Verpflichtung zum Angebot oder der Veran-
lassung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Die Beschäftigten haben aber die Möglichkeit, eine Wunsch-
vorsorge beim Betriebsarzt in Anspruch zu nehmen (§5a 
ArbMedVV). Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf 
ihren Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische Vorsorge 
zu ermöglichen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen 
ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen. 

QUE LLE N:  ArbMedVV 
AMR Arbeitsmedizinische Regel 14.2 „Einteilung von  
Atemschutzgeräten in Gruppen“
AMR Arbeitsmedizinische Regel 2.1 „Fristen für die Ver-
anlassung/das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge“
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